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Niederschrift Samtgemeinde Hesel
 

über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Personal (XII/SG-A 

Fi/17) am Donnerstag, 05.03.2026 in Hesel – Rathaus, Sitzungssaal

 

Beginn: 19:00 Uhr, Ende: 20:23 Uhr

 

Anwesenheit:

Vorsitz

Hans-Hermann Joachim  

stimmberechtigte Mitglieder

Johannes Ackermann  

Johann Aleschus  

Bernhard Janssen  

Dieter Nagel bis 20:23 Uhr (öffentlicher Teil)

Melanie Nonte  

beratende Mitglieder

Holger Kleihauer  

Von der Verwaltung

Joachim Duin  

Andrea Nannen  

Uwe Themann  

Entschuldigt fehlen:

stimmberechtigte Mitglieder

Johann Burlager  

 

 

Tagesordnung

 

 1. Eröffnung der Sitzung

 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

 3. Feststellung der Tagesordnung

 4. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses am 

25.11.2025

 5. Einwohnerfragestunde zu den vorliegenden Tagesordnungspunkten

 6. Preisanpassung der Essensportionen der Mensa Holtland

Vorlage: SG/2026/032

 7. Neufassung der Verwaltungskostensatzung

Vorlage: SG/2025/572

 8. Anträge

 9. Anfragen

 10. Einwohnerfragen zu den abgehandelten Tagesordnungspunkten und anderen 

Angelegenheiten der Samtgemeinde

 11. Schließung der Sitzung
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Tagesordnungspunkt 1.

Eröffnung der Sitzung

Herr Joachim begrüßt alle Anwesenden und eröffnet die Sitzung des Ausschusses um 19:00 

Uhr.

 

 

Tagesordnungspunkt 2.

Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Es sind sechs stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Gegen die ordnungsgemäße Ladung 

werden keine Einwände erhoben. Herr Joachim stellt somit die ordnungsgemäße Ladung und 

Beschlussfähigkeit fest.

 

 

Tagesordnungspunkt 3.

Feststellung der Tagesordnung

Herr Joachim teilt mit, dass angeregt wurde die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte 6 und 

7 zu tauschen, damit der anwesende Sachverständige Arnold Burlager zunächst vortragen 

kann. Gegen die Tagesordnung werden keine Einwände erhoben. Herr Joachim stellt die 

Tagesordnung in der geänderten Form fest.

 

 

Tagesordnungspunkt 4.

Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses am 

25.11.2025

Sitzungsverlauf:

Einstimmig (5 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung) ergeht folgender Beschluss:

 

Beschluss:

Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses am 25.11.2025 wird in der 

vorliegenden Form genehmigt.

 

 

Tagesordnungspunkt 5.

Einwohnerfragestunde zu den vorliegenden Tagesordnungspunkten

Es liegen keine Einwohnerfragen vor.

 

 

Tagesordnungspunkt 6.

Preisanpassung der Essensportionen der Mensa Holtland

Vorlage: SG/2026/032

Sachverhalt:

Seit dem 01.01.2025 betreibt die Samtgemeinde Hesel an der Grundschule Holtland ihre 

eigene Mensa mit Produktionsküche. Von hier aus werden seit dem 06.01.2025 die 

Grundschulen in Holtland, Hesel und Neukamperfehn, sowie der Kindergarten 

Neukamperfehn, der Kindergarten Hesel und die Krippe Zwergenland in Hesel mit 

Mittagessen beliefert.

 

Aufgrund der Tatsache, dass die Mensa baulich noch nicht so ausgestaltet ist, wie es für einen

Betrieb einer solchen Versorgung nötig ist, muss bei den Lebensmitteln oft auf höher 
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verarbeitete Produkte zurückgegriffen werden, die dementsprechend etwas teurer sind. Trotz 

dieses Umstandes konnte die Mensa von Anfang an sehr effizient betrieben werden.

 

Bei der Wahl der Lebensmittellieferanten wird auf Regionalität, Qualität und Preis geachtet, 

die Fleisch und Wurstwaren kommen von der Fleischerei Eckhoff, Obst und Gemüse von 

Ernst Wellnitz und die Großhandelswaren von Igro Schmidt.

 

Schon von vornherein war absehbar, dass die Versorgung der Kinder an den Schulen und 

Kindertagesstätten nicht allein durch den Verkaufspreis für die Mittagessen getragen werden 

kann. Die Vorkalkulation im Januar 2024 hatte ergeben, dass ein finanziell ausgeglichener 

Betrieb, der nur durch den Essensverkauf getragen wird, erst bei einer Versorgungsleistung 

von 500 Mittagessen am Tag erreicht werden kann.

 

Erst dann lassen sich die Personal-, Abschreibungs- und Betriebskosten umgerechnet auf die 

Essenszahlen in ein vernünftiges Verhältnis setzen. Die Lebensmittelpreise sind 

mengenbeeinflusst und wären günstiger, wenn die Versorgungszahlen steigen.

 

Das erste Betriebsjahr ist abgeschlossen und wurde entsprechend ausgewertet, mit dem 

Ergebnis, dass es wirtschaftlich besser gelaufen ist als geplant. 

 

Eine Hochrechnung mit den feststehenden Kosten hat ergeben, dass ein zuschussfreier Betrieb

jetzt doch schon bei ca. 375 Mittagessen erreicht werden kann. 

 

Trotzdem ist ersichtlich, dass die Beschaffungspreise für Lebensmittel und Betriebsbedarf 

steigen und auch die Löhne und Gehälter in diesem Jahr steigen werden.

 

Mit Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Mensa bis zum Sommer 2026 ist davon 

auszugehen, dass die bisherige durchschnittliche Versorgungszahl von 93 Mittagessen pro 

Tag erheblich gesteigert werden kann. Aktuell werden an Spitzentagen bis zu 160 

Mittagessen produziert. 

 

Die Grundschulen werden bislang nur in einer Vier-Tage-Woche versorgt. Mit dem 

Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung ist künftig von einer ausgeweiteten Versorgung 

an diesen Tagen, sowie mit einer Versorgung am Freitag auszugehen. 

 

Mit dem Neubau der Kindertagesstätte in Brinkum soll ab August 2026 eine weitere 

Einrichtung der Samtgemeinde Hesel mit Essen beliefert werden.

 

Dies wird sich positiv auf den Essenspreis auswirken, weil sich die Personal- und Sachkosten 

dann auf mehr Essensportionen verteilen. Trotzdem wird es nötig sein, den Essenspreis 

anzupassen, denn durch Fertigstellung des Erweiterungsbaus werden auch die 

Abschreibungskosten für das Gebäude steigen und die benötigten ca. 375 Essen werden fürs 

erste noch weit entfernt sein.

 

Der Brutto-Preis für eine Essensportion in unseren Kindertagesstätten beträgt aktuell

3,80 € zzgl. der für die Kitafino-App Nutzung anfallenden Gebühren in Höhe von 0,30 €. 

 

Der Brutto-Preis für eine Essensportion in unseren Grundschulen beträgt aktuell

4,50 € zzgl. der für die Kitafino-App Nutzung anfallenden Gebühren in Höhe von 0,30 €.

 

Der Gesamtpreis in den Kitas liegt somit bei 4,10 € und in den Grundschulen bei 4,80 €.
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Zum Vergleich:

Die Lebenshilfe Leer erhöht ihre Preise zum 01.02.2026 für Kindertagesstätten von aktuell 

3,80 € auf 4,40 €. Auch hier muss bei vielen Kommunen der Kitafino Beitrag von den Eltern 

zusätzlich entrichtet werden.

 

Für Grundschulen erfolgt eine Erhöhung von aktuell 4,50 € auf 4,90 €. Hier ist es mit den 

Kitafino Gebühren unterschiedlich, die Gemeinde Moormerland z.B. übernimmt bei den 

Grundschülern diese Gebühr.

 

Um die finanzielle Situation darzustellen, wurden die Daten aus dem Jahresabschluss 2025 

der Mensa Holtland zusammengetragen und um eine Kalkulation erweitert, wie sich eine 

Ertragssteigerung von 0,20 € und von 0,30 € auswirken würde.

 

Die Kalkulation ist der Sitzungsvorlage beigefügt.

 

 

Sitzungsverlauf:

Der Sachverständige Arnold Burlager stellt die erstellte Kalkulation dem 

Fachausschussmitgliedern vor.

 

Herr Kleihauer bittet um Aufnahme in das Protokoll, dass er der Aussage von Herrn 

Ackermann widerspricht, dass er AfD-Propaganda verbreiten würde. Dies sei seiner Meinung 

nach mit Nichten der Fall.

Herr Ackermann widerspricht dieser Darstellung. Er hatte geäußert, dass die von Herrn 

Kleihauer zuvor geäußerte Forderung zur Schließung der Mensa einem sozialen Kahlschlag 

gleichkommen würde, wie ihn auch die AfD in vergleichbarer Weise fordern würde.

 

Wortmeldung Kleihauer:

Wir sind hier im öffentlichen Teil des Finanz- und Personalausschusses am 5. März um 

ungefähr 19:25 Uhr. Johannes Ackermann, Mitglied des Finanz und Personalausschusses hat 

Holger Kleihauer vor wenigen Minuten beleidigt in dem Bereich das er sagt, dass sind ja AfD

Methoden. Nur weil ich eine Aussage gemacht habe. Ich werde mir rechtliche Schritte 

überlegen.

Und ich finde es eine Frechheit von der SPD das der Herr Ackermann auch schon in anderen 

Bereichen zum Reichsbürger usw. Statements abgegeben hat. Was ich absolut nicht für eine 

Sozialpartei in Deutschland für richtig halte. Aber so schürt man Ängste, Sorgen, Reibereien. 

Ich bleibe unter Protest bei der Sitzung aber wie gesagt ich behalte mir rechtliche Schritte vor.

Und es hat keiner etwas dazu gesagt weder der Bürgermeister noch der Vorsitzende. Danke.

 

 

Samtgemeindebürgermeister Uwe Themann schlägt vor die Preisanpassung für die Schulen 

von 4,50 Euro nur auf 4,60 Euro anzupassen.

 

Bernhard Janssen beantragt für das Jahr 2026 auf eine Anpassung der Preise zu verzichten 

und stattdessen auf eine Steigerung der Erträge durch eine höhere Inanspruchnahme des 

Angebots zu setzen.

Der Antrag wird mit 4 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen mehrheitlich angenommen.

 

Nach abschließender Aussprache ergeht mehrheitlich (4 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen) 

folgende Beschlussempfehlung an den Samtgemeindeausschuss:
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Beschluss:

Auf die Anpassung der Preise für die Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten und 

Schulen wird für das Jahr 2026 verzichtet. Die Preise des Jahres 2025 sollen bestehen bleiben.

 

 

Tagesordnungspunkt 7.

Neufassung der Verwaltungskostensatzung

Vorlage: SG/2025/572

Sachverhalt:

Aufgrund des vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes zur Verfügung gestelltem

Satzungsmusters ist eine Neufassung der Verwaltungskostensatzung sinnvoll.

 

Mit inzwischen außer Kraft getretenem Runderlass des Innenministeriums vom 19.7.1990

(Nds. MBl. S. 997) war ein Satzungsmuster über die Erhebung von Verwaltungskosten im

eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) für die niedersächsischen Kommunen

veröffentlicht worden. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände

Niedersachsens hat dieses Muster in einer Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern

aus dem Innen- und Finanzministerium sowie der kommunalen Praxis aktualisiert und an die 

geänderten Rechtsvorschriften angepasst.

 

Das Satzungsmuster enthält nach wie vor allgemeine Regelungen und einen Kostentarif für

die Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis. Es ergänzt die Allgemeine

Gebührenordnung (AllGO) samt Kostentarif, welche entsprechende Regelungen für die

Landesbehörden und für die Verwaltungskosten im übertragenen Wirkungskreis der

Kommunen enthalten. Die Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes

(NKAG) über Verwaltungsgebühren (§ 4) verweisen im Wesentlichen auf das

Verwaltungskostenrecht des Landes. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Kommunen 

für die Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis die gleichen Rechtsvorschriften 

anwenden, mit denen sie bereits aus dem Verwaltungskostenrecht des übertragenen 

Wirkungskreises vertraut sind (vgl. Regierungsvorlage eines Niedersächsischen 

Kommunalabgabengesetzes, LT-Drs. 7/975, Begründung zu § 4 Nr. 2). Dementsprechend 

lehnt sich das Satzungsmuster – nach wie vor – eng an das Niedersächsische 

Verwaltungskostengesetz an und folgt auch im Kostentarif soweit wie möglich den 

Kostenvorschriften des Landes. Denn regelmäßig kann davon ausgegangen werden, dass eine 

Verwaltungstätigkeit im eigenen Wirkungskreis nicht mehr oder weniger aufwendig ist als 

eine vergleichbare Verwaltungstätigkeit im übertragenen Wirkungskreis. Das schließt jedoch 

nicht aus, dass die Kommune für einzelne Verwaltungstätigkeiten nach Überprüfung des 

damit verbundenen Verwaltungsaufwandes höhere oder niedrigere Gebühren als nach der 

AllGO in ihrer Verwaltungskostensatzung festlegt.

 

Zur besseren Anwendbarkeit des Musters wurden gleichwohl eine Reihe von Vorschriften des

NVwKostG in den Satzungstext für die Kommunen aufgenommen. Hintergrund ist die 

bessere Lesbarkeit für den Anwender, der insoweit nicht neben der eigenen Satzung 

gleichzeitig auf das NVwKostG zurückgreifen muss.

 

 

Sitzungsverlauf:

Nach kurzer Aussprache ergeht einstimmig (6 Ja-Stimmen) folgende Beschlussempfehlung an

den Samtgemeindeausschuss:
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Beschluss:

 

Satzung der Samtgemeinde Hesel über die Erhebung von Verwaltungskosten im
eigenen Wirkungskreis

(Verwaltungskostensatzung)
 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 Abs. 1 Ziffer 5, 7 und § 111 Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), in der aktuell gültigen Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3), § 2 und § 4 des Nds.
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Artikel
4 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat der Samtgemeinde Hesel in
seiner Sitzung am 17.03.2026 folgende Satzung beschlossen:
 

§ 1

Kostenpflichtige Verwaltungstätigkeiten

 (1) Für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten – im nachfolgenden
Verwaltungstätigkeiten – im eigenen Wirkungskreis der Samtgemeinde Hesel werden nach
dieser Satzung Kosten erhoben, wenn die Beteiligten hierzu Anlass gegeben haben. Kosten im
Sinne dieser Satzung sind Gebühren und Auslagen.

(2) Verwaltungstätigkeiten i. S. v. Abs. 1 sind auch Entscheidungen über förmliche Rechtsbehelfe.
(3) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vornahme einer kostenpflichtigen

Verwaltungstätigkeit gerichteter Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme der Verwaltungstätigkeit
vor der Entscheidung zurückgenommen wird.

(4) Die Erhebung von Kosten auf Grund anderer Rechtsvorschriften für besondere
Verwaltungstätigkeiten, die in dem Kostentarif nicht aufgeführt sind, bleibt unberührt.

 

§ 2

Kostentarif, Höhe der Kosten

(1) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem als Anlage geführten Kostentarif, der Bestandteil
dieser Satzung ist.

(2) Liegen umsatzsteuerpflichtige Verwaltungstätigkeiten vor, sind die Beträge des Kostentarifes
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer zu erheben.

(3) Nicht unter den Kostentarif fallen:
a) Verwaltungstätigkeiten, für die nach gesetzlichen Vorschriften sachliche oder
persönliche Gebührenfreiheit besteht,
b) Verwaltungstätigkeiten im Rahmen der Amtshilfe

§ 3

Gebühren

(1) Für Verwaltungstätigkeiten, für welche der Kostentarif einen Rahmen vorsieht, sind bei der
Festsetzung der Kosten das Maß des Verwaltungsaufwandes sowie der Wert des
Gegenstandes zur Zeit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit zu berücksichtigen. Die Kosten
sind auf volle Euro abgerundet festzusetzen. Bei wiederkehrenden Leistungen ist dabei ein
Jahresbetrag zugrunde zu legen.

 
(2) Werden mehrere kostenpflichtige Verwaltungstätigkeiten nebeneinander vorgenommen, so ist

für jede Verwaltungstätigkeit eine Gebühr nach Kostentarif zu erheben.
(3) Gebühren werden nicht erhoben für Verwaltungstätigkeiten, zu denen

a) in Ausübung öffentlicher Gewalt eine andere Behörde im Lande, eine Behörde des
Bundes oder die Behörde eines anderen Bundeslandes Anlass gegeben hat, es sei
denn, dass die Gebühr einem Dritten auferlegt oder in sonstiger Weise auf Dritte
umgelegt werden kann.
b) Kirchen und andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften des
öffentlichen Rechts einschließlich ihrer öffentlich-rechtlichen Verbände, Anstalten und
Stiftungen zur Durchführung von Zwecken i. S. des § 54 der Abgabenordnung (AO)
Anlass gegeben haben, es sei denn, dass die Gebühr einem Dritten aufzuerlegen ist.
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§ 4

Auslagen

 (1) Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vornahme einer Verwaltungstätigkeit Auslagen
notwendig, die nicht bereits mit der Gebühr abgegolten sind, so hat der Kostenschuldner sie zu
erstatten; dies gilt auch, wenn die Verwaltungstätigkeit selbst gebührenfrei ist. Werden bei einer
Dienstreise mehrere Dienstgeschäfte wahrgenommen, so sind die Reisekosten nach dem
Verhältnis der Kosten zu teilen, die bei gesonderter Erledigung jedes einzelnen Geschäfts
entstanden wären.

(2) Auslagen sind in § 13 Abs. 3 Nds. Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) exemplarisch
aufgeführt.

§ 5

Billigkeitsmaßnahmen

 (1) Kosten, die dadurch entstanden sind, dass die Samtgemeinde Hesel die Sache unrichtig
behandelt hat, sind zu erlassen.

(2) Die Samtgemeinde Hesel kann die von ihr festgesetzten Kosten stunden, wenn die sofortige
Einziehung für den Schuldner mit erheblichen Härten verbunden ist und wenn der Anspruch
durch die Stundung nicht gefährdet wird.

(3) Die Samtgemeinde Hesel kann die Kosten ermäßigen oder von der Erhebung absehen, wenn
dies im Einzelfall mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kostenschuldners oder
sonst aus Billigkeitsgründen geboten ist.

(4) Wird ein Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung ganz oder teilweise abgelehnt oder
zurückgenommen, bevor die Amtshandlung beendet ist, so kann die Gebühr bis auf ein Viertel
des vollen Betrages ermäßigt werden.

(5) Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt oder beruht ein Antrag auf unverschuldeter
Unkenntnis, so kann die Gebühr außer Ansatz bleiben.

(6) Von der Erhebung einer Gebühr kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn daran ein
öffentliches Interesse besteht. Dabei ist maßgeblich das öffentliche Interesse an dem
(teilweisen) Verzicht der Gebührenerhebung selbst, nicht an der sie auslösenden
Amtshandlung.

§ 6

Kosten für Rechtsbehelfe

 (1) Soweit ein Rechtsbehelf erfolglos bleibt, beträgt die Gebühr für die Entscheidung über den
Rechtsbehelf das Eineinhalbfache der Gebühr, die für die angefochtene Entscheidung
anzusetzen war. Soweit der Rechtsbehelf Erfolg hat, sind nur die Kosten für die vorzunehmende
Verwaltungstätigkeit zu erheben. Bei gebührenfreien Verwaltungstätigkeiten werden die Kosten
für Rechtsbehelfe im Kostentarif bestimmt.

(2) Wird eine Verwaltungstätigkeit auf einen Rechtsbehelf hin, der nicht von dem Kostenpflichtigen
eingelegt worden ist, im Widerspruchs- oder Beschwerdeverfahren oder durch gerichtliches
Urteil aufgehoben, so ist eine bereits bezahlte Gebühr insoweit zurückzuzahlen, als sie die für
die Ablehnung des Antrages zu entrichtende Gebühr übersteigt. Das Gleiche gilt, wenn ein
Gericht nach § 113 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) die Rechtswidrigkeit der
Verwaltungstätigkeit festgestellt hat. Die Zurückzahlung ist ausgeschlossen, wenn die
Verwaltungstätigkeit aufgrund von unrichtigen oder unvollständigen Angaben des Antragstellers
vorgenommen wurde.

§ 7

Kostenschuldner

 (1) Kostenschuldner ist derjenige, der zu der Verwaltungstätigkeit Anlass gegeben hat oder wer die
Kosten durch eine gegenüber der Samtgemeinde Hesel abgegebene oder ihr/ihm mitgeteilte
Erklärung übernommen hat.

(2) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 8

Entstehung der Kostenschuld

 (1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit oder mit der
Rücknahme des Antrages.

(2) Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu erstattenden
Betrages.
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§ 9

Fälligkeit der Kostenschuld

 (1) Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung an den Kostenschuldner
fällig, wenn nicht die Samtgemeinde Hesel einen späteren Zeitpunkt bestimmt.

(2) Eine Verwaltungstätigkeit kann von der vorherigen Zahlung der Kosten oder von der Zahlung
oder Sicherstellung eines angemessenen Kostenvorschusses abhängig gemacht werden.
Soweit der Vorschuss die endgültige Kostenschuld übersteigt, ist er zu erstatten.

(3) Bei umsatzsteuerpflichtigen Kosten enthält der Bescheid die Bestandteile einer Rechnung nach
den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes (UStG).

§ 10

Vollstreckung

Die Kosten können nach dem Niedersächsischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz im
Verwaltungszwangsverfahren vollstreckt werden.

§ 11

Anwendung des Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes

Soweit diese Satzung keine Regelung enthält, finden nach § 4 Abs. 4 NKAG die Vorschriften
des Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes sinngemäß Anwendung.

§ 12

Datenschutz

 (1) Für datenschutzrechtliche Fragen können sich Betroffene an den
Datenschutzbeauftragten der verantwortlichen Stelle wenden, die Kontaktdaten sind auf der
Webseite der Samtgemeinde Hesel unter https://rathaus.hesel.de/Datenschutz abrufbar.

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur Durchführung
der Verwaltungstätigkeiten nach dieser Satzung, insbesondere zur Bearbeitung von
Anträgen und zur Erhebung von Verwaltungskosten. Rechtsgrundlage hierfür sind Art. 6 Abs. 1
lit. c und e DSGVO in Verbindung mit § 1 Abs. 6 und § 3 NDSG sowie den
vorgenannten Fachgesetzen sowie § 11 NKAG.

(3) Es werden nur die für die Bearbeitung erforderlichen Daten verarbeitet, insbesondere:
• Name und Kontaktdaten,
• Angaben zum Verwaltungsvorgang (z. B. Aktenzeichen, Antragsgegenstand),
• Gebühren- und Zahlungsinformationen.
Die Erhebung erfolgt in der Regel anlassbezogen, etwa bei der Antragstellung oder im Zuge
gebührenpflichtiger Amtshandlungen.

(4) Eine Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt nur, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder
zur Erfüllung der Aufgabe erforderlich ist. Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken findet nicht
statt.

(5) Die Daten werden so lange gespeichert, wie dies zur Erfüllung der gesetzlichen
Aufgaben und zur Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, insbesondere aus dem
Haushalts- und Abgabenrecht, erforderlich ist.

(6) Die betroffenen Personen haben die Rechte nach den Art. 13 bis 18 und 21 DSGVO,
insbesondere auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und
Widerspruch.

§ 13

Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01.04.2026 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über Verwaltungskosten der Samtgemeinde Hesel vom 22.05.1996

außer Kraft.

 

 

 

 

 

Hesel, 17.03.2026                       

 

https://rathaus.hesel.de/Datenschutz
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Samtgemeinde Hesel

Der Samtgemeindebürgermeister

 

 

Uwe Themann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kostentarif
zur Verwaltungskostensatzung (§ 2) der Samtgemeinde Hesel

Gebühren (§ 3 der Verwaltungskostensatzung) und Pauschbeträge für Auslagen (§ 4 der 
Verwaltungskostensatzung).

Stand: 01.03.2025

Für die Gebührenbemessung des Verwaltungsaufwandes werden die Pauschbeträge gem. § 1 Abs. 4 
S. 5 der Allgemeinen Gebührenordnung (AllGO) in der jeweils geltenden Fassung zu Grunde gelegt. 
Bei Gebühren nach Zeitaufwand wird je angefangener Viertelstunde und entsprechend der einzelnen 
Stundensätze abgerechnet.
 

Nr. Gegenstand
Gebühr/ 
Pauschbetrag in 
Euro

1
Vervielfältigungen, andere Druckerzeugnisse und 
Überlassung elektronischer Dateien

 

1.1 Vervielfältigung je angefangener Seite (schwarzweiß)  

1.1.1 - bis zum Format DIN A4 0,50

1.1.2 - bis zum Format DIN A3 1,00

1.1.3 - bei größeren Formaten bis zu 15,00

1.1.4 - bei Nutzungsüberlassung des Kopiergerätes an Bürger halbe Gebühr

 
Anmerkung zu Nr. 1.1.4:
Ein Anspruch auf Nutzungsüberlassung besteht nicht.

 

1.2 Vervielfältigung je angefangener Seite (farbig)  

1.2.1 - bis zum Format DIN A4 1,00

1.2.2 - bis zum Format DIN A3 2,00

1.2.3 - bei größeren Formaten bis zu 15,00

1.2.4 - Nutzungsüberlassung des Kopiergerätes an Bürger halbe Gebühr

 
Anmerkung zu Nr. 1.2.4:
Ein Anspruch auf Nutzungsüberlassung besteht nicht.

 

1.3
Vorbereitung, Erstellung und Übersendung digitaler 
Kopien / elektronischer Dateien

 

1.3.1 - per E-Mail / per Downloadlink
nach Zeitaufwand, 
mind. jedoch 15,00

1.3.2
- per Datenträger (umfasst sind Kosten für Datenträger 
und Versand, die nicht gesondert als Auslagen erhoben 
werden)

nach Zeitaufwand, 
mind. jedoch 25,00

   

2
Amtliche Beglaubigungen, Zeugnisse, 
Bescheinigungen und Ausweise

 

2.1 Beglaubigung von Unterschriften nach Zeitaufwand
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1 Hinweis zu Nr. 2.6: Die Erteilung eines Negativzeugnisses nach § 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB ist eine Amtshandlung. Im Hinblick

auf die Bindung des grundbuchrechtlichen Vollzuges jeder Auflassung an die Vorlage eines solchen Zeugnisses liegt seine 
Erteilung insoweit im öffentlichen Interesse. Trotzdem ist die Erhebung von Kosten nicht nach § 4 Abs. 2 NKAG, § 2 Abs. 1 
NVwKostG ausgeschlossen, weil nach § 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB das Zeugnis nur auf Antrag erteilt wird. Erhebt eine Gemeinde
Gebühren für die Erteilung eines Negativzeugnisses, muss sie berücksichtigen, dass nur für die Zeugniserteilung selbst Kosten 
erhoben werden können. Die Prüfung, ob ein Vorkaufsrecht besteht und ob es ausgeübt werden soll, hat die Gemeinde 
dagegen nach Mitteilung des jeweiligen Kaufvertrages überwiegend im öffentlichen Interesse von Amts wegen durchzuführen.

 

2.2
Beglaubigungen von Abschriften, Kopien, 
Vervielfältigungen und Negativen

nach Zeitaufwand, 
mind. jedoch 2,00 
höchst. 8,00 je 
Seite

2.3
Beglaubigungen von Urkunden und Bescheinigungen für
den Gebrauch im Ausland

nach Zeitaufwand

2.4 Ausstellen einer Bescheinigung nach Zeitaufwand

2.4.1 - über einen ausländischen Studienabschluss
nach Zeitaufwand, 
mind. jedoch 70,00

2.4.2
- über die Bewertung eines anderen ausländischen 
Bildungsnachweises oder eines inländischen 
Bildungsnachweises

nach Zeitaufwand, 
mind. jedoch 54,00

 
Anmerkung zu Nr. 2.4
Gebühren nach Nr. 2.4 werden nicht erhoben, wenn 
Gebühren nach einer anderen Nummer zu erheben sind.

 

2.5
Ausstellen eines Ausweises, eines Zeugnisses oder 
einer sonstigen Bescheinigung

nach Zeitaufwand

 

Anmerkung zu Nr. 2.1 bis 2.5:
Von der Gebührenerhebung ausgenommen sind:
a) Beglaubigungen sowie das Ausstellen von
Ausweisen, Bescheinigungen und
Zeugnissen im Rahmen eines
bestehenden oder früheren Arbeits- oder
Dienstverhältnisses
b) das Ausstellen von Bescheinigungen über
die Zahlung von Ruhegehältern, Witwen und 
Waisengeldern, Krankengeldern,
Unterstützungen und dergleichen aus
öffentlichen oder privaten Kassen
c) das Ausstellen von Zeugnissen,
ausgenommen Zweitausfertigungen,
durch die Schule oder die Schulbehörde,
d) die Beglaubigung von Zeugniskopien
durch die Schule oder Schulbehörde, die
das Zeugnis ausgestellt hat,
e) das Ausstellen von Ausweisen und
Bescheinigungen über den Schulbesuch,
f) Beglaubigungen sowie das Ausstellen von
Ausweisen, Bescheinigungen und
Zeugnissen in Gnadensachen
g) Beurkundungen durch Urkundspersonen
beim Jugendamt nach dem Achten Buch
des Sozialgesetzbuches
h) Beglaubigungen sowie das Ausstellen von
Ausweisen, Bescheinigungen und
Zeugnissen zum Nachweis der
Bedürftigkeit,
i) Angelegenheiten der Sozialversicherung,
der Sozialhilfe und der Kinder- und
Jugendhilfe.

 

2.6
Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen 
bzw. die Nichtausübung eines Vorkaufsrechts nach § 28 
Abs. 1 Satz 3 Baugesetzbuch (Negativzeugnis) 1

nach Zeitaufwand, 
mind. 35,00

2.7 Löschungsbewilligungen, soweit nicht privatrechtlich nach Zeitaufwand

3 Akteneinsicht, Auskunft, Nachforschung  
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2 Hinweis zu Nr. 4.2:  Für die Landkreise und die Region Hannover ist auf die Tarifnummer zu verzichten, da die Zuständigkeit 

bei den Städten und Gemeinden liegt.

3.1. Gewährung von Akteneinsicht
nach Zeitaufwand, 
mind. jedoch 14,00

 bei Versendung der Akten, je Sendung zzgl. 12,00

 

Anmerkung zu Nr. 3.1
a) Die Gebühr wird nicht erhoben, wenn die

Akteneinsicht in einem laufenden Verfahren an 
Verfahrensbeteiligte gewährt wird.

b) Die Aufwendungen, die Dritten für die
Versendung der Akten zu zahlen sind, sind in der 
Gebühr nicht enthalten und gesondert als Auslagen zu 
erheben.

c) Für die Akteneinsicht durch Übersendung
digitaler Dateien sind Gebühren nach Nr. 1.3 zu 
erheben.

 

3.2 Auskünfte  

3.2.1
Auskünfte aus einer Datenbank, einer Kartei, einem 
Register oder einem sonstigen Verzeichnis

nach Zeitaufwand

3.2.2
Schriftliche Auskunft zur Marktforschung und für 
wirtschaftliche Dispositionen und Prognosen an 
interessierte Gesellschaften ö. ä.

nach Zeitaufwand

3.3
Nachforschung der Kasse nach dem Verbleib eines 
überwiesenen Betrages

25,00

 

Anmerkung zu Nr. 3.3:
a) Eine Gebühr wird nicht erhoben, wenn die

Nachforschung ergeben hat, dass der infrage stehende 
Betrag der Empfängerin oder dem Empfänger nicht 
gutgeschrieben oder nicht an sie oder ihn ausgezahlt 
worden ist.

b) Der Betrag, der von der Kasse für die
Nachforschung an das kontoführende Kreditinstitut zu 
zahlen ist, ist in der Gebühr nicht enthalten und 
gesondert als Auslage zu erheben.

 

3.4 Feststellungen aus Konten und Akten nach Zeitaufwand

4 Abgaben  

4.1
Aufstellung über den Stand eines Steuerkontos je 
Haushaltsjahr

10,00

 
4.2 Ersatzstücke für verlorene Hundesteuermarken 2 10,00

4.3
Bescheinigung über öffentliche Abgaben früherer Jahre, 
für jedes Jahr

10,00

4.4 Zweitausfertigung vom Abgabenbescheid 10,00

5 Nutzung des Archives  

5.1
Schriftliche Auskünfte aus Urkunden und alten Akten, je 
Seite

2,00

5.2
Benutzung von Großformaten (Karten, Pläne, Plakate, 
Bilder usw.) je Tag

10,00

5.3
Für familiengeschichtliche Auskünfte und sonstige 
Auskünfte

nach Zeitaufwand

 

Anmerkung zu Nr. 5:
Für die Benutzung und Auskunftserteilung zu 
wissenschaftlichen und heimatkundlichen Zwecken, 
sowie bei der Durchführung von Arbeiten im Rahmen 
der Schul- und Berufsausbildung sind lediglich die 
Auslagen zu erstatten. Ansprüche Dritter aus Urheber-, 
Verwertungs- und Lizenzrechten sind gesondert 
abzugelten.

 

 

Anmerkung zu Nr. 5.3:
Der Betrag der vom Landesarchiv für die Nachforschung
erhoben wird, ist in der Gebühr nicht enthalten und 
gesondert als Auslage zu erheben.
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3 Hinweis zu 6: Soweit nicht in der jeweiligen Fachsatzung geregelt.
4 Hinweis zu 7: Nur soweit die Kommune Träger der Abwasserbeseitigung ist und keine Regelung in der Fachsatzung getroffen 

wurde.

   

6 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang  3 nach Zeitaufwand

7 Abwasserbeseitigung  4  

7.1 Entwässerungsgenehmigungen nach Zeitaufwand

 

Anmerkung zu Nr. 7.1:
Nach dieser Tarifstelle wird nur der Verwaltungsaufwand
erhoben. Für die ggf. stattfindende Inanspruchnahme 
der Einrichtung für Abwasserbeseitigung ist eine 
Beseitigungsgebühr nach der 
Abwassergebührensatzung zu erheben.

 

7.2 Entnahme und Untersuchung von Abwasserproben nach Zeitaufwand

7.3 Abnahme der Abwasseranlage nach Zeitaufwand

9
Genehmigungen, Überwachung, Bewilligungen im 
Zusammenhang mit Baumaßnahmen

 

9.1
Bestätigung über die gesicherte Erschließung nach § 62 
Niedersächsische Bauordnung

75,00

9.2

Genehmigung und Überwachung von Arbeiten, die für 
Rechnung Dritter von Unternehmen an öffentlichen 
Straßen, Plätzen, Kanälen und sonstigen Anlagen 
ausgeführt werden

nach Zeitaufwand

 

 

9.3

Bereitstellung von Verkehrsschildern bestehend aus 
Verkehrszeichen oder Absperrbarke, 
Teleskopbefestigungsstangen, Betonsteinen
 
 
 

20,00 zzgl. 5,00 pro 
Schild und Tag
 

10 Antragskonferenz  

 
Durchführung einer Antragskonferenz, wenn nach der 
Antragskonferenz ein Antrag auf Vornahme einer 
gebührenpflichtigen Amtshandlung nicht gestellt wird

nach Zeitaufwand

11

Schriftliche Aufnahme eines Antrages oder einer 
Erklärung, die von einer Privatperson zu deren 
Nutzen gewünscht ist (die Niederschrift über die 
Erhebung von Rechtsbehelfen ist ausgenommen)

nach Zeitaufwand

12

Gebühren in besonderen Fällen (Ablehnung und 
Rücknahme eines Antrages, Änderung, Rücknahme
oder Widerruf einer Amtshandlung, Rechtsbehelfe, 
Rückforderungen)

 

12.1
Ablehnung eines Antrags auf Vornahme einer 
gebührenpflichtigen Amtshandlung aus anderen 
Gründen als wegen Unzuständigkeit der Behörde

nach Zeitaufwand

12.2
Rücknahme eines Antrags auf Vornahme einer 
gebührenpflichtigen Amtshandlung

nach Zeitaufwand, 
max. 25 % der 
ursprünglichen für die 
Amtshandlung 
festzusetzenden 
Gebühr

 
Anmerkung zu Nr. 12.1 und 12.2:
Die Gebühr darf nicht höher sein als die für die 
Vornahme der Amtshandlung festzusetzende Gebühr.

 

12.3
Nachträgliche Änderung einer gebührenpflichtigen 
Amtshandlung

nach Zeitaufwand

 

Anmerkung zu Nr. 12.3:
Die Gebühr darf nicht höher sein als die für die 
Gebühr, die für eine nicht auf die Änderung 
beschränkte Amtshandlung festzusetzen war.
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12.4 Rücknahme oder Widerruf einer Amtshandlung nach Zeitaufwand

 

Anmerkung zu Nr. 12.4:
Eine Gebühr wird nicht erhoben für die Rücknahme 
oder Widerruf eines Bescheids zur Gewährung einer 
Zuwendung oder anderen Geldleistung, wenn eine 
Gebühr nach Nr. 13 zu erheben ist.

 

12.5 Rechtsbehelfe  

12.5.1

Entscheidung über einen Rechtsbehelf, soweit der 
Rechtsbehelf erfolglos bleibt oder der Rechtsbehelf 
nur deshalb Erfolg hat, weil die Amtshandlung 
aufgrund unrichtiger oder unvollständiger Angaben 
der Person, die den Rechtsbehelf eingelegt hat, 
vorgenommen oder abgelehnt worden ist.

 

12.5.1.1
in einer gebührenpflichtigen Angelegenheit (vgl. § 6 
der Satzung)

das 1 ½ -fache der 
Gebühr, die für die 
angefochtene 
Entscheidung 
anzusetzen war

12.5.1.2 im Übrigen nach Zeitaufwand

12.5.2
Bearbeitung eines Rechtsbehelfs, wenn der 
Rechtsbehelf vor Beendigung des 
Rechtsbehelfsverfahrens zurückgenommen wird.

nach Zeitaufwand

 

Anmerkung zu Nr. 12.5.2:
Richtet sich der Rechtsbehelf ausschließlich gegen 
eine Kostenfestsetzung, so darf die Gebühr den 
strittigen Betrag nicht übersteigen.

 

13
Rückforderung von Zuwendungen oder anderen 
Geldleistungen

nach Zeitaufwand, 
jedoch mind. 10 % des 
Rückforderungsbetrags
und höchstens 10.000

 

Anmerkung zur Nr. 13:
a) Zum Zeitaufwand gehört auch der 

Zeitaufwand für die Änderung, die 
Rücknahme oder den Widerruf des Bescheids
zur Gewährung der Zuwendung oder anderen
Geldleistung.

b) Von einer Gebührenerhebung ist abzusehen, 
wenn die Rückforderung darauf beruht, dass

     aa) eine Zuwendung durch nachträglich
     eingetretene unvorhergesehene
Minderungen des Investitionsvolumens oder
     infolge Zuwendungen von dritter Seite
     gekürzt werden muss,
                  bb) der Verwendungszweck aus Gründen,
                  die nicht die Zuwendungsempfängerin   
oder der Zuwendungsempfänger zu vertreten hat, 
nicht erreicht worden ist oder
           cc) die Zuwendung nicht rechtzeitig oder
fristgerecht verwendet worden ist, soweit     die 
Zuwendungsempfängerin oder der 
Zuwendungsempfänger dies nicht zu vertreten hat.

c) Mit Gebühr ist der Verwaltungsaufwand für
die Anforderung von Zinsen für den 
Rückforderungsbetrag abgegolten.

 
 

   

14 
Allgemeiner Auffangtatbestand  

 

Genehmigungen, Erlaubnis, Ausnahmebewilligung 
oder sonstige auf Antrag oder Veranlassung des/der 
Kostenschuldners/-in vorzunehmende Amtshandlung 
oder Protokoll über Verhandlungen, wenn in diesem 
Kostentarif und auch in anderen Rechtsvorschriften 

nach Zeitaufwand
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weder eine Gebühr bestimmt noch Gebührenfreiheit 
vorgesehen ist.

 

 

Tagesordnungspunkt 8.

Anträge

Es liegen keine Anträge vor.

 

 

Tagesordnungspunkt 9.

Anfragen

Die Anfragen werden abschließend beantwortet.

 

 

Tagesordnungspunkt 10.

Einwohnerfragen zu den abgehandelten Tagesordnungspunkten und anderen

Angelegenheiten der Samtgemeinde

Es liegen keine Einwohnerfragen vor.

 

 

Tagesordnungspunkt 11.

Schließung der Sitzung

Herr Joachim bedankt sich bei den Anwesenden für die Teilnahme und schließt die 

öffentliche Sitzung des Ausschusses um 20:23 Uhr.

 

 

 

Fachausschussvorsitzender     Protokollführer
 

 

 

 

______________________      ______________________

Hans-Hermann Joachim  Joachim Duin
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